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1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Der Vorstand des 

Deutscher Spendenrat e. V.,

Berlin

- nachfolgend auch kurz "Verein" genannt -

beauftragte mich, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 aus den von mir geführ ten Bü chern und den

mir darüber hinaus vor ge leg ten Be le gen und Bestandsnach weisen, die ich auftragsge mäß nicht ge prüft habe,

un ter Be rück sichti gung der erteil ten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den in ner halb die ses

Rah mens lie gen den An wei sungen des Auftragge bers zur Ausübung bestehen der Wahl rechte zu ent wi ckeln.

Diesen Auftrag zur Er stellung ohne Beur tei lungen habe ich in der Zeit vom 01.03.2015 bis zum 17.04.2015 in

meinen Geschäfts räu men in Hamburg durch ge führt.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der mich mit dessen Erstellung beauf tragen den ge-

setz li chen Ver tre tung des Auftraggebers, die über die Aus übung aller mit der Aufstellung verbun dener Ges tal-

tungs möglichkei ten und Rechtsakte zu ent schei den hatte.

Ich habe meinen Auftraggeber über solche Sachver halte, die zu Wahl rechten führten, in Kenntnis ge setzt und

von ihm Ent scheidungsvorgaben zur Ausübung von materiellen und formellen Gestal tungsmög lich kei ten

(Ansatz-, Be wertungs- und Ausweiswahlrechten) so wie Ermessensent scheidun gen ein ge holt.

Der mir erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich wa-

ren, um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der eingeholten Auskünfte zu An satz-,

Aus weis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Be wer-

tungsme thoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahres ab-

schluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, zu erstellen.

Da die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart, jedoch konkrete Festlegungen zu Art und Umfang

meiner Berichterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrücklich getroffen wurden, berichte ich in

be rufs üb li cher Form im Sinne der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für

die Er stel lung von Jahresabschlüssen vom 12./13. April 2010 über Um fang und Er geb nis meiner Tä tig keit.

Meine Auftragsvereinbarungen sehen vor, dass eine Bezugnahme auf die Erstellung durch mich nur in Ver-

bindung mit dem vollständigen von mir erstellten Jahresabschluss erfol gen darf.

Bei der Auftragsannahme habe ich von meinem Auftraggeber ausbedungen, dass mir die für die Auf trags-

durch füh rung be nö tig ten Un ter la gen und Auf klärun gen voll stän dig gegeben wer den.
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Allgemeine Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die ver-

ein barten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steu er be ra ter

und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend.
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1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei meiner Berichterstattung hierüber habe ich die

ein schlä gi gen Normen meiner Berufsordnung und meine Berufs pflich ten be ach tet, dar unter die Grund sät ze

der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Ei gen ver antwort lich keit (§ 57 StBerG).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art meines Auftrags die Tätig kei ten, die

er for der lich sind, um auf Grund la ge der Buch führung und des Inventars sowie der eingeholten Vor ga ben zu

den an zu wen denden Bi lanzie rungs- und Be wertungsmethoden unter Vornahme der Abschluss buch ungen die

ge setz lich vorge schrie bene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und wei tere Ab schlussbe standteile zu

er stel len.

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die Ausübung

materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Er-

messensentscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden von mir im Rahmen der Er stel lung

nach den Vor gaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses habe ich die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und We sentlichkeit

beach tet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erforderte von mir die Kenntnis und Beachtung der hierfür gel ten den

ge setz li chen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, einschlägi ger Be-

stim mun gen des Gesellschaftsvertrags sowie der einschlägigen fachlichen Verlautbarungen.

An erkannten unzulässigen Wertansätzen und Darstellungen im Jahresabschluss darf ich nicht mit wirken. So-

fern entsprechende Wertansätze und Darstellungen verlangt oder erforderliche Korrekturen ver wei gert wür-

den, hätte ich dies in geeigneter Weise in meiner Bescheinigung sowie in meinem Er stel lungsbe richt zu wür-

di gen oder meinen Auftrag niederzulegen, falls Ver mö gens gegenstän de oder Schulden un ter An nah me der

Fort füh rung der Un ternehmenstätigkeit be wertet wä ren, ob wohl dem tat sächli che oder rechtli che Ge ge ben-

hei ten of fen sichtlich entgegenstünden.

Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen wären von mir zu klären. Falls sich die se be-

stätigten und die Mängel nicht beseitigt würden, brächte ich sich daraus er ge bende Ein wen dun gen, so weit sie

we sentlich für den Jahresabschluss wären, in meiner Bescheinigung zum Aus druck. Wür den Auf klärun gen

oder die Vorla ge von Unterlagen, die zur Klärung erforderlich sind, oder die Durchfüh rung ent sprechen der Be-

urtei lungen ver weigert, hätte ich meinen Auftrag nie der zule gen.

Im Rahmen des erteilten Auftrags habe ich die gesetzlichen Vorschriften für die Aufstellung von Jahres ab-

schlüs sen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Die Beachtung anderer gesetzli-

cher Vor schriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und außerhalb der Rech nungs legung

be gan gener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand meines Auftrags.
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2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Die Buchführung wurde auf meinen EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rech-

nungswesen pro der DATEV eG erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 28.02.2014

die Vor ausset zun gen für eine ord nungs mä ßige Fi nanzbuch füh rung und Entwick lung des Jah res ab schlusses.

Die Anlagenbuchführung wurde auf EDV-Systemen des Unternehmens/meinen EDV-Systemen/von mir zur

Verfügung gestellten ASP-EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Anlagenbuchführung pro

der DATEV eG erfüllt im Zusammenhang mit einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 28.02.2014

zur Prüfung der Ord nungs mä ßig keit des Programms Kanzlei-Rechnungswesen pro die Vor aus set zun gen für

ei ne ord nungsmäßi ge An la gen buch füh rung.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfah-
ren.

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung bereitwillig er-

bracht.

2.2 Festlegungen über die Ausübung von Wahlrechten

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten

(Ansatz-, Be wer tungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Erstel-

lung des Jah resab schlusses. Ich habe meinen Auftraggeber jedoch über die Ausübung materieller und for-

meller Gestaltungs möglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweis wahlrechte sowie Er messensentschei-

dungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben meines Auftrags gebers hier zu einge holt und diese im

Rah men der Er stel lung exakt nach den Vor gaben des Auftraggebers aus ge übt.

2.3 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Die Buchführung des Auftraggebers ist ordnungsgemäß und beweis kräf tig, das Belegwesen ist geordnet. Die

Salden des Jah resabschlusses zum 31. Dezember 2013 sind ord nungs gemäß vorgetra gen worden.

Der Jahresabschluss wurde auf meinen EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software

Kanzlei-Rech nungswesen pro der DATEV eG in Nürn berg erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst &

Young GmbH vom 28.02.2014 die Vor aus set zungen für eine ord nungsmäßige Fi nanz buch füh rung und Ent-

wick lung des Jah res abschlusses.

Soweit sich im Rahmen meiner Jahresabschlusserstellung Buchungen ergaben, habe ich diese mit der Ge-

schäfts führung meines Auftraggebers abgestimmt. Die Abschlussbuchungen wur den bis zum Ab schluss mei-

ner Tätigkeit vorgenommen.
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Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss ange wandten Bewertungs-

methoden wurden beibehalten.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Erläuterungsteil aus führlich

dar ge stellt.
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3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

3.1 Rechtliche Verhältnisse

Verein: Deutscher Spendenrat e. V.

Rechtsform: eingetragener Verein e.V.

Gründung am: 21.10.1993

Sitz: Berlin

Anschrift: Bernauer Straße 115-118

 13355 Berlin

Registereintrag: Vereinsregister

Registergericht: Amtsgericht Berlin

Registergerichts Nummer: VR 27131 B

Satzung: Gültig in der Fassung vom 23. Oktober 2008

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Zweck des Vereins:  1. Institutionell ist der Verein ein gemeinnütziger 

 Dachverband.

 2. Der Zweck des Vereins ist die Wahrung gemeinsamer 

 Interessen der Mitglieder bei der Umsetzung ihrer ideellen 

 Zielsetzungen, insbesondere die Wahrnehmung und Stär-

 kung der ethischen Grundsätze des Spendenwesens in 

 Deutschland sowie die Sicherstellung des ordnungsge-

 mäßen, treuhänderischen Umgangs mit Spendengeldern 

 durch freiwilllige Selbstkontrolle. Der Verein dient dadurch 

 auch dem Verbraucherschutz und hat zum Ziel, Spender und

 Spenden sammelnde Körperschaften vor unlauteren Spen-

 denwerbungen zu schützen.

 3. Zur Erfüllung des Vereinszwecks beschließen die Mitglie-

 der eine Selbstverpflichtung zur Einhaltung von Grundsätzen 

 über die Mittelbeschaffung und der Rechen schaft über die 

 Mittelverwendung. Der Verein entwi ckelt Empfeh lungen zum 

 ordnungsgemäßen Umgang mit Spendengel dern. Er hält die 

 Mitglieder zur Einhal tung dieser Vor gaben an, gibt Empfeh-
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 lungen zur Selbstkon trolle und un terstützt sie.

 4. Zweck des Verein ist weiterhin die Beschaffung von Mitteln

 zur Förderung der in § 3 Nr. 1 der Satzung genannten ge-

 meinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Zwecke durch eine 

 andere steuerbegünstigte Körperschaft des öffentlichen 

 Rechts.

 5. Der Verein arbeitet zur Erfüllung seindes Zwecks mit 

 Fachorganisationen, Behörden und Institutionen auf nationa-

 ler und internationaler Ebene zusammen.

 6. Ein weiterer gemeinnütziger Zweck ist die Förderung der 

 Bildung. Dieser Zweck wird erfüllt in der Durch führung von 

 Seminaren und Fachveranstaltungen.     

Vorsitzender: Rechtsanwalt u. Notar Wolfgang Stückemann, 32657 Lemgo

Stellvertretender Vorsitzender: Pastor Ulrich Pohl, 33617 Bielefeld

Schatzmeister: Diakon Willi Haas, 90592 Schwarzenbruck

Beisitzer:: Dr. Hartmut Kopf, 67346 Speyer

Geschäftsführerin: Rechtsanwältin Daniela Felser, 14195 Berlin 

Entlastung Vorstand und Geschäftsführung  für Vorjahr:

wurde am 28. Mai 2014 durch die Mitgliederversammlung erteilt

Wesentliche Änderungen der rechtlichen 

Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag: lagen nicht vor
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3.2 Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuernummer: 27/663/50069

Der Verein fördert mildtätige und kirchliche Zwecke i. S. von § 52 Abs. 2 S. 1 AO. Mit Freistellungsbescheid

des Finanzamtes für Körperschaften I Berlin vom 21.11.2013  für die Jahre 2010 bis 2012 ist der Deutsche

Spendenrat e. V. deshalb berechtigt, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck

auszustellen. Des Weiteren wurde für die Satzung des Deutschen Spendenrates e. V. mit Bescheid nach §

60a Abs. 1 AO festgestellt, dass diese die Voraussetzungen nach §§ 51, 59, 60 und 61 AO erfüllt.
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4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der während meiner Auftragsdurchführung im Einzelnen vorgenomme nen Er stel-

lungs handlungen habe ich, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert sind, in meinen Ar-

beitspa pieren festgehalten.

Gegenstand der Erstellung ohne Beurteilungen ist die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-

rechnung sowie weiterer Abschlussbestandteile auf Grundlage der Buchfüh rung und des Inventars sowie der

Vor gaben zu den anzuwendenden Bilanzie rungs- und Bewer tungs metho den.

Mein Auftrag zur normentsprechenden Entwicklung des Jahresabschlusses aus den vorgelegten Un terla gen

un ter Berücksichti gung der erhaltenen Informationen und der vorgenommenen Ab schlussbuch ungen er-

streckte sich nicht auf die Beurteilung der Angemessenheit und Funktion interner Kon trol len so wie der Ord-

nungsmä ßigkeit der Buchführung. Insbesondere gehörte die Beurteilung der Inventuren, der Pe rio denab gren-

zung so wie von Ansatz und Bewertung nicht zum Umfang meines Auftrags.

Wurden Abschlussbuchungen vorgenommen, z.B. die Berechnung von Abschreibungen, Wertberichtigungen,

Rückstellungen, so bezogen sich diese auf die vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte ohne eine Be-

urteilung ihrer Richtigkeit.

Auch wenn bei der Erstellung ohne Beurteilungen auftragsgemäß keine Beurteilungen der Belege, Bücher

und Bestandsnachweise vorgenommen werden, weise ich meinen Auftraggeber auf of fensichtliche Unrich tig-

kei ten in den vor ge leg ten Unterlagen hin, die mir als Sachverständigen bei der Durch führung des Auf trags

un mit tel bar auffal len, unterbreite Vorschläge zur Korrektur und achte auf die ent spre chende Um set zung im

Jah res ab schluss.

Beim erteilten Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen sind Ausführungen zu den von mir geführten Bü-

chern und den mir darüber hinaus vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen nicht erforderlich, weil kei-

ne Be sonderheiten festgestellt wurden.



Erstellungsbericht zum 31.12.2014 Blatt 11

Deutscher Spendenrat e. V., 13355 Berlin 

Nach dem Ergebnis meiner Erstellung habe ich am 27.04.2015 dem als Anlage bei ge füg ten Jah res abschluss

des Deutscher Spendenrat e. V., Berlin, zum 31. Dezember 2014 die fol gen de Be schei ni gung er teilt, die von

mir an die ser Stel le wie der gege ben wird:

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Ge winn- und Ver-

lustrech nung – des Deutscher Spendenrat e. V. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember

2014 un ter Be achtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorge legten Be-

lege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir er teilten Auskünf te.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen han-

delsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberater kammer zu den Grund-

sätzen für die Er stel lung von Jah resabschlüssen durch geführt. Dieser umfasst die Ent wicklung der Bi lanz und

der Ge winn- und Ver lust rechnung auf Grundlage der Buchfüh rung und des Inventars sowie der Vor ga ben zu

den anzu wen denden Bi lan zie rungs- und Bewertungs metho den.

Hamburg, den 27.04.2015

Annette Hoffmann
Steuerberater
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5. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Sonstige Anlagen und
Ausstattung EUR 2,00

(31.12.2013: EUR 2,00)

31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR

Vereinsausstattung 1,00 1,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten 1,00 1,00

2,00 2,00

Vereinsausstattung 0410 EUR 1,00
(31.12.2013: EUR 1,00)

Wirtschaftsgüter Sammelposten 0476 EUR 1,00
(31.12.2013: EUR 1,00)

Summe Sachanlagen EUR 2,00
(31.12.2013: EUR 2,00)

II. Finanzanlagen

1. Beteiligungen EUR 8.580,00
(31.12.2013: EUR 8.580,00)

31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR

Beteiligungen 8.580,00 8.580,00

8.580,00 8.580,00

Beteiligungen 0510 EUR 8.580,00
(31.12.2013: EUR 8.580,00)

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um eine 6,8 v. H. Beteiligung an der Fundraising Akademie gemein-

nützige GmbH, Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 49444.

Summe Finanzanlagen EUR 8.580,00
(31.12.2013: EUR 8.580,00)

Summe Anlagevermögen EUR 8.582,00
(31.12.2013: EUR 8.582,00)

B. UMLAUFVERMÖGEN
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I. Forderungen, sonstige
Vermögensgegenstände

1. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 62.478,65
(31.12.2013: EUR 52.795,88)

31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR

Forderung ausstehende Mitgliedsbeiträge 62.478,65 52.795,88

62.478,65 52.795,88

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Jahresabschlusses sind die ausstehenden Mitgliedsbeiträge in voller

Höhe eingegangen. 

II. Kasse, Bank EUR 33.817,50
(31.12.2013: EUR 41.649,03)

31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR

BFS Geschäftskonto # 3131100 33.817,50 41.649,03

33.817,50 41.649,03

Der ausgewiesene Bestand stimmt mit dem Bestand laut Auszug des Kreditinstituts zum Bilanzstichtag über-

ein. 

C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-
POSTEN EUR 694,18

(31.12.2013: EUR 694,18)

31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR

Rechnungsabgrenzungsposten aktiv 694,18 694,18

694,18 694,18

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um bereits gezahlte Versicherungsbeiträge

für die Monate Januar bis März 2015.

Summe Aktiva EUR 105.572,33
(31.12.2013: EUR 103.721,09)

A. VEREINSVERMÖGEN

I. Gewinnrücklagen

1. Freie Gewinnrücklagen EUR 96.186,82
(31.12.2013: EUR 105.262,22)
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31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR

Betriebsmittelrücklage 58 Nr. 7 AO 2.115,63 21.039,27
freie Rücklage § 58 Nr. 6 AO 94.071,19 84.222,95

96.186,82 105.262,22

Vom Vereinsergebnis 2013 in Höhe von EUR -9.075,40 wurden EUR 9.848,25 in die Betriebsmittelrücklage

gem § 58 Nr. 7a eingestellt. Dies entspricht 10% der Bruttoeinnahmen des ideellen Bereichs. Der Differenz-

betrag in Höhe von EUR 18.923,64 wurde der freien Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO entnommen.  

II. Vereinsergebnis EUR 3.862,43
(31.12.2013: EUR -9.075,40)

31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR

VEREINSERGEBNIS 3.862,43 -9.075,40

3.862,43 -9.075,40

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Sonstige Rückstellungen EUR 3.617,60
(31.12.2013: EUR 3.800,00)

31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR

Sonstige Rückstellungen 3.617,60 3.800,00

3.617,60 3.800,00

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus EUR 2.400,00 für die Jahresabschlusskosten 2014
sowie EUR 1.217,60 noch  nicht abgerechnete Reisekosten der Mitglieder des Vorstandes und des Bera-
tungsgremiums der Wirtschaftsprüfer des Deutschen Spendenrats e. V. 

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen EUR 1.905,48

(31.12.2013: EUR 734,27)

31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR

Verbindlichkeiten aus LuL 1.905,48 734,27

1.905,48 734,27

Zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung waren alle Verbindlichkeiten beglichen. 
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2. Sonstige Verbindlichkeiten EUR 0,00
(31.12.2013: EUR 3.000,00)

31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR

Verbindl.gg.Gesellschafter/Mitglieder 0,00 3.000,00

0,00 3.000,00

Summe Passiva EUR 105.572,33
(31.12.2013: EUR 103.721,09)

A. IDEELLER BEREICH

I. Nicht steuerbare Einnahmen

1. Mitgliedsbeiträge EUR 111.222,49
(2013: EUR 98.482,46)

2014 2013
EUR EUR

Echte Mitgliedsbeiträge 111.666,98 98.482,46
Echte Mitgliedsbeiträge Vorjahre -444,49 0,00

111.222,49 98.482,46

II. Nicht anzusetzende Ausgaben

1. Personalkosten EUR 66.116,40
(2013: EUR 53.550,00)

2014 2013
EUR EUR

Honorare Frau Felser 66.116,40 53.550,00

66.116,40 53.550,00

Die Geschäftsführerin Frau Daniela Felser ist im Rahmen ihrer Rechtsanwaltstätigkeit nebenberuflich für den

Verein tätig und führt die Geschäftsstelle selbständig. Mit dem Honorar für Frau Felser sind die wesentlichen

Kosten der Geschäftsstelle wie Miete und Sekretariatsarbeiten abgedeckt. 

2. Reisekosten EUR 16.853,59
(2013: EUR 22.825,23)

2014 2013
EUR EUR

Reisekostenerstattungen 12.743,58 9.495,46
Bewirtungskosten 186,97 469,26
Veranstaltungskosten 3.923,04 12.860,51

16.853,59 22.825,23
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3. Übrige Ausgaben EUR 24.390,07
(2013: EUR 31.102,53)

2014 2013
EUR EUR

Rechts- und Beratungskosten 0,00 1.104,00
Buchführungskosten 1.428,00 1.442,28
Porto, Telefon 779,01 772,97
Sonstige Kosten 0,00 25,00
Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge 303,39 355,39
Versicherungsbeiträge 2.082,54 2.082,54
Geschenke, Jubiläen, Ehrungen 686,25 181,66
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit 14.970,87 15.485,03
Werbekosten 0,00 5.000,00
Aufwand Website 1.325,69 1.366,11
Abschluss- und Prüfungskosten 2.563,10 3.060,60
Nicht abziehbare Ausgaben 251,22 226,95

24.390,07 31.102,53

Gewinn/Verlust
ideeller Bereich EUR 3.862,43

(2013: EUR -8.995,30)

B. VERMÖGENSVERWALTUNG

I. Ausgaben/Werbungskosten

Sonstige Ausgaben EUR 0,00
(2013: EUR -80,10)

2014 2013
EUR EUR

Kontoführungsgebühren 0,00 80,10

0,00 -80,10

Gewinn/Verlust
Vermögensverwaltung EUR 0,00

(2013: EUR -80,10)

C. VEREINSERGEBNIS EUR 3.862,43
(2013: EUR -9.075,40)

2014 2013
EUR EUR

VEREINSERGEBNIS 3.862,43 -9.075,40

3.862,43 -9.075,40
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6. Anlagen



 Blatt 18
BILANZ zum 31. Dezember 2014

Deutscher Spendenrat e. V., 13355 Berlin

AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Sonstige Anlagen und
Ausstattung 2,00 2,00

II. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 8.580,00 8.580,00

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen, sonstige
Vermögensgegenstände

1. Sonstige Vermögensgegenstände 62.478,65 52.795,88

II. Kasse, Bank 33.817,50 96.296,15 41.649,03

C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-
POSTEN 694,18 694,18

A. VEREINSVERMÖGEN

I. Gewinnrücklagen
1. Freie Gewinnrücklagen 96.186,82 105.262,22

II. Vereinsergebnis 3.862,43 9.075,40-

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Sonstige Rückstellungen 3.617,60 3.800,00

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 1.905,48 734,27

2. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 1.905,48 3.000,00

105.572,33 103.721,09 105.572,33 103.721,09
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Anschaffungs-,
Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen

kosten Abschreibungen Geschäftsjahr Buchwert
01.01.2014 31.12.2014 31.12.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Sonstige Anlagen und
Ausstattung 1.319,09 0,00 0,00 0,00 1.317,09 0,00 2,00

Summe Sachanlagen 1.319,09 0,00 0,00 0,00 1.317,09 0,00 2,00

II. Finanzanlagen

Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.580,00- 0,00 8.580,00

Summe Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.580,00- 0,00 8.580,00

Summe Anlagevermögen 1.319,09 0,00 0,00 0,00 7.262,91- 0,00 8.582,00
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Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

A. IDEELLER BEREICH

I. Nicht steuerbare Einnahmen
Mitgliedsbeiträge 111.222,49 98.482,46

II. Nicht anzusetzende Ausgaben
1. Personalkosten 66.116,40 53.550,00
2. Reisekosten 16.853,59 22.825,23
3. Übrige Ausgaben 24.390,07 31.102,53

107.360,06- 107.477,76-

Gewinn/Verlust ideeller Bereich 3.862,43 8.995,30-

B. VERMÖGENSVERWALTUNG

I. Ausgaben/Werbungskosten
Sonstige Ausgaben 0,00 80,10-

Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung 0,00 80,10-

C. VEREINSERGEBNIS 3.862,43 9.075,40-
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Plan-Ist-Vergleich

   Konto Position Plan 2014 Ist 2014 Abweichung
in T€ in T€ in T€

Ausgaben:
2555 Honorar 66,1 66,1 0,0
2558 Sonstige Honorare 2,0 0,0 -2,0
2660 Reise- und Übernachtungsko sten 10,0 16,9 +6,9
2564 Bewirtungskosten 1,0 0,2 -0,8
2601 Veranstaltungskosten 4,0 4,0 0,0
2670 Rechts- und Beratungskosten 1,4 0,0 -1,4
2894 Buchführungskosten 1,5 1,4 -0,1
2753 Versicherungsbeiträge 2,5 2,1 -0,4
2702 Porto/Telefon 0,8 0,8 0,0
2750 Beiträge 0,3 0,3 0,0
2802 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen 0,2 0,7 +0,5
2810 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit 13,0 15,0 +2,0
2811 Kosten für Internetplattform DV 2,5 0,0 -2,5
2812 Aufwand Website 2,0 1,4 -0,6
2895 Abschluss- und Prüfungskosten 2,8 3,0 +0,2

2901/2704 sonstige Kosten 0,2 0,2 0,0
4712 Kontoführungsgebühren 0,1  0,0  -0,1  

Summe Ausgaben: 110,4  112,1  +1,7  

Einnahmen:
2110 Mitgliedsbeiträge 100,00 111,2 +11,2
4150 Zinserträge 0,0  0,0  0,0  

Summe Einnahmen: 100,0 111,2 +11,2
      

Gewinn/Verlust: -10,4  -0,9  +9,5  

Der Haushaltsplan 2014 wurde auf der Mitgliederversammlung am 28. Mai 2014 genehmigt
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Deutscher Spendenrat e. V.

Haushaltsplan 2015

Konto Position Plan 2015
in T€

Ausgaben:
2555 Honorar 66,1
2558 Sonstige Honorare 2,0
2660 Reise- und Übernachtungskosten 14,0
2564 Bewirtungskosten 0,5
2601 Veranstaltungskosten 3,0
2670 Rechts- und Beratungskosten 1,4
2894 Buchführungskosten 1,5
2753 Versicherungsbeiträge 2,1
2702 Porto/Telefon 0,8
2750 Beiträge 0,3
2802 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen 0,7
2810 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit 15,0
2811 Werbekosten 1,5
2812 Aufwand Website/Neue Homepage 8,6
2900 sonstige Kosten 0,2

Summe Ausgaben: 117,70  

Einnahmen:
2110 Mitgliedsbeiträge 108,0

Summe Einnahmen: 108,0
  

Zwischensumme: -9,74

Rückstellungen:
1220 Rückstellung für Jahresabschluss 2,4

  
Gewinn/Verlust: -12,10  

Der zu erwartende Verlust laut Haushaltsplanrechnung wird bestimmungsgemäß durch die vorhandenen

Rücklagen vollständig gedeckt. 

Der Haushaltsplan 2015 wurde vorbehaltlich der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung am 02.Juni

2015 erstellt.
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Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz-

bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens ge-

genstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden

alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We-

sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht

statt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor:

Das Vereinsergebnis beträgt EUR 3.862,43

Es soll in die freien Rücklagen eingestellt werden. 

Unterschrift der vertretungsberechtigten Vorstände

Ort, Datum Unterschrift
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Bescheinigung

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Ge winn- und Ver-

lustrech nung – des Deutscher Spendenrat e. V. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember

2014 un ter Be achtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorge legten Be-

lege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir er teilten Auskünf te.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen han-

delsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberater kammer zu den Grund-

sätzen für die Er stel lung von Jah resabschlüssen durch geführt. Dieser umfasst die Ent wicklung der Bi lanz und

der Ge winn- und Ver lust rechnung auf Grundlage der Buchfüh rung und des Inventars sowie der Vor ga ben zu

den anzu wen denden Bi lan zie rungs- und Bewertungs metho den.

Hamburg, den 27.04.2015

Annette Hoffmann
Steuerberater
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: 1. August 2004

Die folgenden "Allgemeinen Auftragsbedingungen" gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerbera-
tungsgesellschaften (im folgenden "Steuerberater" genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich ver-
einbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

1. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend.

(2) Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt.

(3) Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zugrunde legen. Soweit
er Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.

(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der
Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen.
Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmit-
tel nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht
1 Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung

des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser Ver-
pflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort.

2 Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers und dessen Mitarbeitern im Rahmen der erteilten Auf-
träge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weite-
ren Auftragsdatenverarbeitung zu übertrage.

(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(4) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforder-
lich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen
seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.

(5) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.

(6) Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit
Einwilligung des Auftraggebers aushändigen. Darüber hinaus besteht keine Verschwiegenheitspflicht, sowie dies zur Durchführung ei-
nes Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Ver-
schwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Ein-
sicht in seine – vom Steuerberater abgelegte und geführte – Handakte genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter
(1) Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unternehmen

heranzuziehen.

(2) Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und Daten verarbeitenden Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu sorgen, dass
diese sich zur Verschwiegenheit entsprechend Nr. 2 Abs. 1 verpflichten.

(3) Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Praxistreuhändern (§ 71 StBerG) im Falle ihrer Bestel-
lung Einsichtnahmen in die Handakten i.S.d. § 66 Abs. 2 StBerG zu verschaffen.

4. Mängelbeseitigung
(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. 

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseiti-
gung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen,
bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt
werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist
nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen. 

5. Haftung
(1) Der Steuerberater haftet für eigenes sowie für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen.

(2) Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Steuerberater auf Ersatz eines nach Abs. 1 fahrlässig verursachten Schadens wird auf

 1.000.000 € (in Worten eine Millionen Euro) begrenzt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(3) Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen, insbesondere die Haftung auf einen geringeren als den in Abs. 2 genannten Betrag be-
grenzt werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit
diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluß ausgehändigt werden soll. 

(4) Soweit ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegt, verjährt er in
drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist. 

1 Die in den Absätzen 1 bis 4 getroffenen  Regelungen gelten auch gegenüber anderen Personen als dem Auftraggeber, sowie aus-
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nahmsweise im Einzelfall vertragliche oder vorvertragliche Beziehungen auch zwischen dem Steuerberater und diesen Personen be-
gründet werden.

6. Pflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbeson-

dere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und rechtzei-
tig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Un-
terrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Mandant ist
verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rück-
sprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen
könnte.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weiterzugeben, so-
weit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflich-
tet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftrag-
geber verpflichtet und berechtigt, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu vervielfältigen Der Auf-
traggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu
unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht. 

7. Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers
Unterlässt der Auftraggeber eine Ihm nach Nr. 6 oder sonst wie obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuer-
berater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen,
dass er die Fortsetzung des Vertrags nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Frist darf der Steuerberater den Vertrag
fristlos kündigen (vgl. Nr. 10 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die un-
terlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, uns zwar auch dann,
wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht. 

8. Bemessung der Vergütung
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der

Gebührenverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften.

(2) Für Tätigkeiten, die in der Gebührenverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nr. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte
Vergütung, anderenfalls die übliche Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB).

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Forderungen zulässig.

9. Vorschuss

(1) Für bereits entstandene und die voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss for-
dern.

(2) Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den
Mandanten einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem
Mandanten rechtzeitig bekannt zu geben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können. 

10. Beendigung des Vertrages

(1) Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der
Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft
durch deren Auflösung.

(2) Der Vertrag kann - wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB darstellt - von jedem Vertragspartner au-
ßerordentlich nach Maßgabe der §§ 626 ff. BGB gekündigt werden; die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hier-
von abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusam-
men mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluß ausgehändigt werden soll. 

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftraggebers in jedem Fall noch
diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem
Fristablauf). Auch für dies Handlungen haftet der Steuerberater nach Nr. 5.

(4)  Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er
aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderli-
chen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.

(5)  Mit Beendigung des Vertrages hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei ihm zur Ausführung des Auftrages eingesetzten Da-
tenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben
bzw. von der Festplatte zu löschen. Bei Kündigung des Vertrages durch den Steuerberater kann der Mandant jedoch die Programme
für einen noch zu vereinbarenden Zeitraum zurückbehalten, soweit dies zur Vermeidung von Rechtsnachteilen unbedingt erforderlich
ist. 

(6) Nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

11. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags

Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. So-
weit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auf-
traggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluß ausgehändigt werden soll.

12. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht von Arbeitsergebnissen und Unterlagen
(1) Der Steuerberater hat die Handakten auf die Dauer von sieben Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Ver-
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pflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert
hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhal-
ten hat, nicht nachgekommen ist. 

(2)  Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätig-
keit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und sei-
nem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat sowie für die zu internen Zwe-
cken gefertigten Arbeitspapiere.

(3)  Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Hand-
akten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zu-
rückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und
Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger Ge-
ringfügigkeit der geschuldeten Beträge, gegen Treu und Glauben verstoßen würde. Bis zur Beseitigung vom Auftraggeber rechtzeitig
geltend gemachter Mängel ist der Auftraggeber zur Zurückbehaltung eines angemessenen Teils der Vergütung berechtigt. 

13. Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort

(1) Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung bzw. der Ort der weiteren Beratungsstelle des Steuerberaters, soweit nicht et-
was anderes vereinbart wird. 

14. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe
kommt.

15. Änderungen und Ergänzungen

Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform.


